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Merkblatt über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen 

und Fahrzeugkombinationen für den Einsatz 

bei dem Brezelfest 

 

Vorbemerkungen 

 

Für alle Fahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, gelten grundsätzlich 

die einschlägigen Regelungen des Straßenverkehrsrechts - insbesondere die Vorschrif-

ten der StVZO und StVO. 

 

Dieses Merkblatt wurde erstellt, um eine bundesweit einheitliche Verfahrensweise sicher-

zustellen. Es dient der Begutachtung von eingesetzten Fahrzeugen, die im Rahmen die-

ser Ausnahmeregelung durch ein amtlich anerkannte Sachverständigenorganisation ge-

prüft werden. Zudem soll es den Betreibern und Benutzern von Fahrzeugen bei Brauch-

tumsveranstaltungen Hinweise für den sicheren Betrieb geben. 

 

 

Geltungsbereich 

 

➢ für alle Fahrzeuge, wenn sie auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt 

werden; 

➢ für Zugmaschinen, wenn sie 

1. auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen, 

2. auf Zu- und Abfahrten zu örtlichen Brauchtumsveranstaltungen 

verwendet werden. 
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1. Zulassungsvoraussetzungen 

1.1 Betriebserlaubnis für Fahrzeuge (§ 18 StVZO) 

 
➢ Für jedes Fahrzeug, das auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt wird, 

muss eine Betriebserlaubnis erteilt sein. Ein entsprechender Nachweis (z. B. Kopie 

der Allgemeinen Betriebserlaubnis, Betriebserlaubnis im Einzelfall) muss ausgestellt 

sein. Ausgenommen sind Fahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindig-

keit bis 6 km/h. 

 
➢ Für Fahrzeuge, die auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt werden und 

die mit An- oder Aufbauten versehen sind, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, sofern 

die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird. 

 
➢ Fahrzeuge, die wesentlich verändert wurden und auf denen Personen befördert wer-

den, müssen von einer amtlich anerkannten Sachverständigenorganisation begut-

achtet werden. Die Bestätigung, dass keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit 

der Fahrzeuge bestehen, wird vom Prüfingenieur im Gutachten (DEKRA) bescheinigt. 

 

2. Technische Voraussetzungen für Anhänger und Zugfahrzeuge 

2.1 Bremsausrüstung (§ 41 StVZO) 

 
➢ Die Fahrzeuge müssen entsprechend den Vorschriften der StVZO grundsätzlich mit 

einer Betriebsbremse und einer Feststellbremse ausgerüstet sein. 

 
➢ Abweichungen sind beschränkt auf örtliche Einsätze möglich, sofern ein amtlich an-

erkannter Sachverständiger die Ausnahme befürwortet und die zuständige Stelle eine 

Genehmigung erteilt. 

2.2 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen (§ 43 StVZO) 

 
➢ Es dürfen nur Verbindungseinrichtungen in amtlich genehmigter Bauart verwen-

det werden. Unsachgemäße Änderungen oder Reparaturen sowie Beschädigungen 

sind nicht zulässig. 

 
➢ In besonderen Fällen ist eine fachlich vertretbare Änderung einer Zugdeichsel zuläs-

sig, sofern die Änderung durch einen Prüfingenieur positiv begutachtet und von der 

zuständigen Stelle genehmigt wurde (entsprechend § 19 Absatz 2 und 3 StVZO). 
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2.3 Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte (§ 32 und § 34 StVZO) 

 
➢ Bei Verwendung der Fahrzeuge auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen dürfen die 

gemäß § 32 und § 34 StVZO zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtge-

wichte der Fahrzeuge überschritten werden, wenn keine Bedenken gegen die 

Verkehrssicherheit auf diesen Veranstaltungen bestehen. 

 
➢ Die Unbedenklichkeit ist vom Prüfingenieur im Gutachten durch die DEKRA zu be-

scheinigen. 

2.4 Räder und Reifen (§ 36 StVZO) 

 
➢ Die Tragfähigkeit in Abhängigkeit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit muss gege-

ben sein. Die Reifen müssen sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. 

2.5 Sicherheitsvorkehrungen für die Personenbeförderung (§ 21 StVO) 

 
➢ Fahrzeuge, auf denen Personen befördert werden, müssen mit rutschfesten und si-

cheren Stehflächen, Haltevorrichtungen, Geländern bzw. Brüstungen und Ein- bzw. 

Ausstiegen im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften ausgerüstet sein. 

 
➢ Beim Mitführen stehender Personen ist eine Mindesthöhe der Brüstung von 

1000mm einzuhalten. Beim Mitführen von sitzenden Personen oder Kindern ist eine 

Mindesthöhe von 800 mm ausreichend. 

 
➢ Sitzbänke, Tische und sonstige Auf- und Einbauten müssen mit dem Fahrzeug fest 

verbunden sein. Die Verbindungen müssen so ausgelegt sein, dass sie den übli-

cherweise im Betrieb auftretenden Belastungen standhalten. 

 
➢ Ein- und Ausstieg sollten möglichst hinten bezogen auf die Fahrtrichtung angeordnet 

sein. Auf keinen Fall dürfen sich Ein- und Ausstiege zwischen zwei miteinander 

verbundenen Fahrzeugen befinden. 

 
➢ Beim Mitführen von Kindern auf Ladeflächen von Fahrzeugen muss mindestens eine 

geeignete erwachsene Person als Aufsicht vorhanden sein. 

 
➢ Die Personenbeförderung auf den Umzugswagen während der An- und Abfahrt au-

ßerhalb des Veranstaltungsraumes ist nicht zugelassen 

 
➢ Es muss ein ABC-Pulverlöscher mit mindestens 6kg Löschmittel mitgeführt werden. 
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2.6 Lichttechnische Einrichtungen (§ 49a ff StVZO) 

 
➢ Die vorgeschriebenen oder für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen 

müssen an Fahrzeugen, die auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen eingesetzt 

werden, vollständig vorhanden und betriebsbereit sein. 

 
➢ Dies gilt nicht während örtlicher Brauchtumsveranstaltungen, die auf für den übrigen 

Verkehr abgesperrten Strecken stattfinden (z. B. Brezelfest usw.). 

2.7 Unterfahrschutz 

 
➢ Alle Fahrzeuge sind mit einem Unterfahrschutz zu versehen, ausgenommen sind die 

Räder der Zugmaschinen. 

 
➢ Die Konstruktion muss fest mit dem Wagen verbunden sein. 

 
➢ Der Abstand zwischen Unterkante des Unterfahrschutzes und der Fahrbahn muss 

kleiner als 0,4 m sein 

 
➢ Herausstehende Konstruktionselemente sowie scharfe Kanten sowie andere gefähr-

dende Elemente müssen verkleidet und gepolstert werden. 

 
➢ Durch den Ein- und Anbau des Unterfahrschutzes dürfen die Fahreigenschaften des 

Fahrzeuges nicht beeinflusst werden. 

 
➢ Der Unterfahrschutz darf keine neuen Gefahrensituation hervorrufen  

3. Betriebsvorschriften und Zugzusammenstellung 
 

3.1 zulässige Höchstgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift) 

 
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt: 

➢ 6 km/h 

bei Fahrzeugen ohne Betriebserlaubnis, bei Fahrzeugen mit besonders kritischem 

Aufbau, bei Fahrzeugen, auf denen Personen stehend befördert werden 

 
➢ 25 km/h 

bei Fahrzeugen, auf denen Personen sitzend befördert werden, bei Fahrzeugen die 

aufgrund technischer Anforderungen für eine höhere Geschwindigkeit nicht zugelas-

sen sind (siehe Abschnitt 2), bei Fahrzeugkombinationen bestehend aus Zugmaschi-

ne und Anhänger(n)  
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3.2 Versicherungen 

 
➢ Eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung muss für jedes der eingesetzten Fahr-

zeuge bestehen. Die Haftpflichtversicherung muss Schäden decken, die auf den Ein-

satz der Fahrzeuge im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen zurückzuführen sind 

(Anzeige einer Teilnahme an der oben genannten Versicherung ggf. nötig. 

 
➢ Die gezogenen Anhänger sind über die Zugmaschinen versichert. 

 
➢ Fahrzeuge ohne Betriebserlaubnis (6km/h) werden über eine spezielle Zugversiche-

rung versichert. (Anmeldung bei der Brezelgesellschaft). 

 
➢ Eine Nutzungsänderung für die Brauchtumsveranstalltung ist bei der Fahrzeugversi-

cherung anzugeben. Eine Kopie der Versicherungsbestätigung ist bei der Brezelge-

sellschaft einzureichen. 

3.3 Zugzusammenstellung 

 
Anhänger dürfen nur hinter solchen Zugfahrzeugen mitgeführt werden, die hierfür geeignet 

sind. Voraussetzungen für die Eignung sind insbesondere: 

 
➢ das zul. Gesamtgewicht 

 
➢ die zul. Hinterachslast 

 
➢ die zul. Anhängelast 

 
➢ die zul. Stützlast am Kupplungspunkt des Zugfahrzeuges müssen ausreichend sein, 

um den Anhänger mitführen zu können 

 
➢ die Anhängekupplung des Zugfahrzeuges muss für die aufzunehmende Anhängelast 

und Stützlast sowie für die Aufnahme einer entsprechenden Zugöse des Anhängers 

geeignet sein 

 
➢ die Fahrzeugkombination muss die vorgeschriebene Bremsverzögerung erreichen 
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Es wird unterstellt, dass die vorgeschriebene Bremsverzögerung erreicht wird, wenn der 

Bremsweg vom Zeitpunkt der Bremsbetätigung bis zum Stillstand der Fahrzeugkombination 

in Abhängigkeit der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Zugfahrzeuges folgende 

Werte nicht übersteigt: 

Bauartbedingte 

Höchstgeschwindigkeit 

des Zugfahrzeuges 

Bremsweg 

höchstens 

 

20 km/h 6,5m   

25 km/h 9,1 m   

30 km/h 12,3 m   

40 km/h 19,8 m   

 

4. Voraussetzungen für die Fahrzeugführer/Zugbegleiter 

4.1 Mindestalter 

 
➢ Das Mindestalter für die Fahrzeugführer beträgt 18 Jahre. 

 

➢ Das Mindestalter für die Zugbegleitpersonen (je 2 Personen pro Achse) beträgt  

16 Jahre. 

 

➢ Das Mindestalter für den leitenden Zugbegleiter beträgt 18 Jahre. 

4.2 Führerschein (§ 6 FeV) 

 
Die Fahrerlaubnis der Klasse L (Klasse 5 gemäß StVZO in der bis 31.12.1998 geltender Fassungen) 

berechtigt (abweichend von § 6 Absatz 1 FeV) zum Führen von Zugmaschinen mit bauartbeding-

ter Höchstgeschwindigkeit bis 32 km/h und Anhängern, die bei Einsätzen im Rahmen von 

Brauchtumsveranstaltungen geführt werden. 
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5 Verhaltensregeln beim Umzug 
 

➢ Fahrer und Begleitpersonen dürfen nicht unter Alkohol-/Drogeneinfluss stehen. 

 
➢ An jedem Rad hat eine Person den Zug zu sichern 

 
➢ Überführungskennzeichen (rote Nummer) ist an der Zugmaschine nicht zulässig. 

Kurzzeitzulassungen können über die Brezelgesellschaft vermittelt werden. 

 
➢ Beim Werfen von Bonbons und Ähnlichem ist darauf zu achten, dass diese nur seit-

lich vom Wagen weggeworfen werden. Das Werfen nach vorne und hinten ist nicht 

zulässig. 

 
➢ Während des gesamten Umzuges müssen die Zugbegleiter den von der Brezelge-

sellschaft gestellten Zugbegleiterausweis sichtbar tragen. 

 
➢ Um das äußere Erscheinungsbild dieses Brauchtumumzuges nicht zu beeinträchti-

gen, ist auf jegliche Art von Werbung zu verzichten. 

 

6 Dokumentation 

 
Es müssen folgende Dokumente bis zum 01. August bei der Umzugsleitung eingereicht 

werden: 

➢ Kopie des Führerscheines vom Fahrzeugführer 

 
➢ Kopie des Fahrzeugscheines 

 
➢ Dekra Abnahme (Kopie wird vom Sachverständigen eingereicht) 

 
➢ Kopie der Fahrzeugversicherungsbescheinigung zur Nutzungsänderung für Brauch-

tumsumzüge 

 
➢ Einverständniserklärung und Anmeldebogen zur Benennung von Gruppenverantwort-

licher, Leitender Zugbegleiter, Zugfahrzeug und Fahrzeugführer 


